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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2697/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3577/90 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,
nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2661 /91 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in

Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 11 . September 1991 fest
gestellten Kurse.
Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten.
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2661 /91 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13 . September 1991 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen Verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(4 ABl . Nr. L 353 vom 17. 12. 1990, S. 23 .
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9.
O ABl. Nr. L 250 vom 7.9. 1991 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code Abschöpfungsbetrag

0709 90 60 132,73 (2)(3)
0712 90 19 132,73 O 0
1001 10 10 176,70 (') O
1001 10 90 176,70 0 0
1001 90 91 159,65
1001 90 99 159,65
1002 00 00 1 59,92 O
1003 00 10 141,56
1003 00 90 141,56
1004 00 10 118,22
1004 00 90 118,22
1005 10 90 132,73 (2)0
1005 90 00 132,73 (2)0
1007 00 90 141,57 (4)
1008 10 00 48,53
1008 20 00 120,00 0
1008 30 00 37,79 0
1008 90 10 O
1008 90 90 37,79
1101 00 00 237,39 O
1102 10 00 236,89 O
1103 11 10 288,11 O
1103 1190 256,04 O

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird,
wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 werden keine Abschöpfungen unmittelbar bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in
den überseeischen Ländern und Gebieten in die französischen überseeischen Departements erhoben .

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP-Staaten oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP-Staaten oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr
in die Gemeinschaft gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 715/90 erhoben .

0 Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen , der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1 1 80/77 des Rates (ABl.
Nr. L 142 vom 9. 6. 1977, S. 10) und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission (ABl. Nr. L 271 vom 10. 12. 1971 ,
S. 22) bestimmt.

O Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des KN-Codes 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben .

O Die Abschöpfung wird bei der Einfuhr in Portugal um den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
3808/90 genannten Betrag erhöht.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2698/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 11 . September 1991 fest
gestellten Kurse.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3577/90 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1845/91 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten Abschöp
fungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus Dritt
ländern hinzuzufügen sind, sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13 . September 1991 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

0) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
O ABl . Nr. L 353 vom 17. 12. 1990, S. 23 .
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(<) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
O ABl . Nr. L 168 vom 29. 6. 1991 , S. 4.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der Prämien, die
den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

9

1 . Term.

10

2. Term.

11

3 . Term.

12

0709 90 60 0 0 0 0

0712 90 19 0 0 0 0

1001 10 10 0 0 0 0

1001 10 90 0 0 0 0

1001 90 91 0 0 0 0

1001 90 99 0 0 0 0

1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 10 0 0,74 0,74 0,74

1004 00 90 0 0,74 0,74 0,74
1005 10 90 0 0 0 0

1005 90 00 0 0 0 0

1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 0 0 0

1008 30 00 0 10,89 10,89 10,89

1008 90 90 0 10,89 10,89 10,89
1101 00 00 0 0 0 0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

9

1 . Term.

10

2. Term.

11

3. Term.

12

4. Term.

1

1107 10 11 0 0 0 0 0

1107 10 19 0 0 0 0 0

1107 1091 0 0 0 0 0

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2699/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl sowie
der Einfuhrabschöpfungen für andere Erzeugnisse des Olivenölsektors

In Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2751 /78 des
Rates vom 23. November 1978 über die allgemeinen
Durchführungsvorschriften für die Festsetzung der
Einfuhrabschöpfung bei Olivenöl durch Ausschrei
bung (13) wird bestimmt, daß der Mindestabschöpfungsbe
trag des jeweiligen Erzeugnisses aufgrund der Prüfung des
Weltmarktes und des Gemeinschaftsmarktes sowie der
von den Bietern genannten Abschöpfungsbeträge festzu
setzen ist.

Bei der Erhebung der Abschöpfung sind die Vorschriften
zu berücksichtigen, die in dem Abkommen zwischen der
Gemeinschaft und bestimmten Drittländern aufgeführt
sind. Bei der Festsetzung der Abschöpfung für diese
Drittländer ist die für die Einfuhren aus den anderen
Drittländern zu erhebende Abschöpfung als Berech
nungsgrundlage zu benutzen .

Die Anwendung der vorgenannten Einzelheiten auf die
am 9. und 10. September 1991 von den Bietern vorge
legten Abschöpfungsbeträge führt dazu, die Mindestab
schöpfungen gemäß Anhang I zu dieser Verordnung fest
zusetzen .

Die bei der Einfuhr von Oliven der KN-Codes
0709 90 39 und 0711 20 90 sowie von Erzeugnissen der
KN-Codes 1522 00 31 , 1522 00 39 und 2306 90 19 zu
erhebende Abschöpfung muß ausgehend von der
Mindestabschöpfung berechnet werden, die auf die in
diesen Erzeugnissen enthaltene Ölmenge anwendbar ist.
Die Abschöpfung für Olivenöl darf jedoch nicht geringer
sein als ein Betrag, der 8 % des Wertes des eingeführten
Erzeugnisses entspricht, wobei dieser Betrag pauschal fest
gesetzt wird. Die Anwendung dieser Bestimmungen führt
dazu, die Abschöpfungen gemäß Anhang II dieser
Verordnung festzusetzen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1720/91 (2), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1514/76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl aus
Algerien (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 728/91 (4), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl mit
Ursprung in Marokko (*), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 729/91 (6), insbesondere auf
Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1 508/76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl aus
Tunesien (*), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 413/86 (8), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1 1 80/77 des Rates
vom 17. Mai 1977 über die Einfuhr bestimmter landwirt
schaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Türkei in
die Gemeinschaft (9), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 730/91 (10), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1620/77 des Rates
vom 18 . Juli 1977 über die Einfuhr von Olivenöl aus dem
Libanon ("),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In ihrer Verordnung (EWG) Nr. 3131 /78 (12), geändert
durch die Akte über den Beitritt Griechenlands, hat die
Kommission beschlossen, für die Festsetzung der
Abschöpfungen für Olivenöl auf das Ausschreibungsver
fahren zurückzugreifen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl
werden in Anhang I festgesetzt.

Artikel 2

Die auf die Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Oliven
ölsektors anwendbaren Abschöpfungen werden in
Anhang II festgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 13. September 1991 in Kraft.

(') ABl. Nr. 172 vom 30. 9 . 1966, S. 3025/66.
(2) ABl . Nr. L 162 vom 26. 6. 1991 , S. 27.
(3) ABl. Nr. L 169 vom 28 . 6. 1976, S. 24.
(4) ABl. Nr. L 80 vom 27. 3. 1991 , S. 1 .
H ABl. Nr. L 169 vom 28. 6. 1976, S. 43.
(6) ABl. Nr. L 80 vom 27. 3. 1991 , S. 2.
O ABl. Nr. L 169 vom 28 . 6. 1976, S. 9 .
(8) ABl . Nr. L 48 vom 26. 2. 1986, S. 1 .
(') ABl . Nr. L 142 vom 9. 6. 1977, S. 10 .
( 10) ABl. Nr. L 80 vom 27. 3 . 1991 , S. 3 .
(") ABl. Nr. L 181 vom 21 . 7. 1977, S. 4.
( 12) ABl . Nr. L 370 vom 30. 12. 1978 , S. 60 . C 3) ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978, S. 6.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl

(ECU/ 100 kg)

KN-Code Drittländer

1509 10 10 77,00 (')
1509 10 90 77,00 (')

• 1509 90 00 89,00 O
1510 00 10 77,00 C)
1510 00 90 122,00 (3)

(') Für die Einfuhr von vollständig in einem der nachstehend genannten Länder gewonnenem und unmittelbar aus
diesen Ländern in die Gemeinschaft verbrachtem öl dieses KN-Codes wird die Abschöpfung vermindert um :
a) für den Libanon : 0,60 ECU/100 kg ;
b) für Tunesien : 12,69 ECU/100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem
Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten
Abgabe nicht überschreiten darf ;

c) für die Türkei : 22,36 ECU/100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die von diesem
Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten
Abgabe nicht überschreiten darf ;

d) für Algerien und Marokko : 24,78 ECU/ 100 kg, sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er die
von diesem Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag der tatsächlich
eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf.

(2) Für die Einfuhr von öl dieses KN-Codes,
a) vollständig in Algerien, Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die
Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um 3,86 ECU/100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die
Abschöpfung um 3,09 ECU/100 kg vermindert.

(3) Für die Einfuhr von öl dieses KN-Codes,
a) vollständig in Algerien, in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen Ländern in die
Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um 7,25 ECU/100 kg vermindert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft verbracht, wird die
Abschöpfung um 5,80 ECU/ 100 'kg vermindert.

ANHANG II

Abschöpfungen bei der Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olivenölsektors

(ECU/ 100 kg)

KN-Code Drittländer

0709 90 39 16,94
0711 20 90 16,94
1522 00 31 38,50
1522 00 39 61,60
2306 90 19 6,16
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2700/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 2689/91 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

nicht mit den Maßnahmen übereinstimmt, die dem
Verwaltungsausschuß zur Stellungnahme vorlagen. Die
betreffende Verordnung ist deshalb zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 464/91 (2), insbesondere auf Artikel 19 Absatz
4 erster Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Weiß- und
Rohzucker anzuwenden sind, werden durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2689/91 der Kommission (3) festgesetzt.
Eine Überprüfung hat ergeben, daß der Anhang der
genannten Verordnung einen Fehler enthält und daß er

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2689/91 wird
durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 12. September ' 1 99 1 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 177 vom 1 . 7. , 1981 , S. 4.
(2) ABl. Nr. L 54 vom 28 . 2. 1991 , S. 22.
O ABl. Nr. L 255 vom 12. 9 . 1991 , S. 5.



13. 9 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/9

ANHANG

zur Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 2689/91 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

(in ECU)

Erzeugniscode

Betrag der Erstattung

je 100 kg
je 1 v. H. Saccharosegehalt

je 100 kg des
betreffenden Erzeugnisses

1701 11 90 100 33,62 (')
1701 11 90 910 34,21 (')
1701 11 90 950 O
1701 12 90 100 33,62 O
1701 12 90 910 34,21 (')
1701 12 90 950 O
1701 91 00 000 \ 0,3655
1701 99 10 100 36,55
1701 99 10 910 37,19
1701 99.10 950 34,69
1701 99 90 100 0,3655

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn
der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird
der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 5
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 766/68 errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85
der Kommission (ABl . Nr. L 255 vom 26. 9 . 1985, S. 12), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3251 /85 (ABl. Nr. L 309 vom 21 , 11 . 1985, S. 14).
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2701/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Höhe der variablen Schlachtprämie für Schafe in Groß
britannien und der Beträge, die auf die das Gebiet 1 verlassenden Erzeugnisse zu

erheben sind

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Gemäß Artikel 24 Absätze 2 und 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 3013/89 müssen die variablen Schlachtprä
mien für Schafe, die im Vereinigten Königreich als
prämienfähig erklärt worden sind, in der am 19. August
1991 beginnenden Woche den in dem nachstehenden
Anhang bestimmten Beträgen entsprechen . Nach Artikel
24 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 und
Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 sind unter
Berücksichtigung des vom Gerichtshof am 2. Februar
1988 gefällten Urteils in der Rechtssache 61 /86 für
dieselbe Woche Beträge festzusetzen, die gemäß dem
genannten Anhang für die das Gebiet 1 verlassenden
Erzeugnisse zu erheben sind.

Was die erforderliche Anwendungskontrolle der die
genannten Beträge betreffenden Vorschriften angeht, so
sollte das Kontrollverfahren gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 1633/84 vorbehaltlich spezifischerer gegebe
nenfalls ausgearbeiteter Vorschriften beibehalten
werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 des Rates
vom 25. September 1989 über die gemeinsame Marktor
ganisation für Schaf- und Ziegenfleisch ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1741 /91 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 der
Kommission vom 8. Juni 1984 mit Durchführungsbe
stimmungen für die variable Schlachtprämie für Schafe
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2661 /80
(3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1075/89 (4), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1 und
Artikel 4 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das Vereinigte Königreich ist der einzige Mitgliedstaat,
der die variable Schlachtprämie im Gebiet 1 gemäß
Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89
zahlt. Die Kommission muß also für die am 19 . August
1991 beginnende Woche die Höhe der Prämie und den
Betrag festsetzen, der auf die dieses Gebiet verlassenden
Erzeugnisse zu erheben ist.

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1633/84
bestimmt, daß die Kommission die Höhe der variablen
Schlachtprämie wöchentlich festsetzt.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1633/84 wird der Betrag, der auf die das Gebiet 1 verlas
senden Erzeugnisse erhoben wird, von der Kommission
wöchentlich festgesetzt.

Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3618/89 der
Kommission vom 1 . Dezember 1989 zur Regelung der
Begrenzung der Garantie für Schaf- und Ziegenfleisch (*)
sind die wöchentlichen Beträge des Leitniveaus gemäß
Artikel 25 der Verordnung (EWG) Nr. 3013/89 festgesetzt.

Artikel 1

Für Schafe und Schaffleisch, die in Großbritannien im
Gebiet 1 gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3013/89 als für die variable Schlachtprämie
berechtigt ausgewiesen sind, wird für die am 19 . August
1991 beginnende Woche die Höhe der Prämie auf 73,420
ECU je 100 kg geschätztes oder tatsächlich festgestelltes
Schlachtgewicht innerhalb der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 festge
legten Gewichtsgrenzen festgesetzt.

Artikel 2

Für die in Artikel 1 Buchstaben a) und c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3013/89 genannten Erzeugnisse, die in der am
19. August 1991 beginnenden Woche das Gebiet 1
verlassen, werden die zu erhebenden Beträge wie in dem
Anhang angegeben festgesetzt.

(>) ABl. Nr. L 289 vom 7. 10 . 1989, S. 1 .
H ABl. Nr. L 163 vom 26. 6. 1991 , S. 41 .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 19. August 1991 .

(3) ABl . Nr. L 154 vom 9. 6 . 1984, S. 27.
C) ABl. Nr. L 114 vom 27. 4. 1989, S. 13 .
f5) ABl. Nr. L 351 vom 2. 12. 1989, S. 18 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der Höhe der
variablen Schlachtprämie für Schafe in Großbritannien und der Beträge, die auf die das

Gebiet 1 verlassenden Erzeugnisse zu erheben sind
(ECU/100 kg)

Beträge

KN-Code A. Erzeugnisse, die für eine Prämie
gemäß Artikel 24 der Verordnung

(EWG) Nr. 3013/89 in
Betracht kommen

B. In Artikel 4 Absatz 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 1633/84

genannte Erzeugnisse (')

Lebendgewicht Lebendgewicht

0104 10 90 34,507 0

0104 20 90 I 0

Eigengewicht Eigengewicht

0204 10 00 73,420 Q

0204 21 00 73,420 0

0204 50 11 \ 0

0204 22 10 51,394 l
0204 22 30 80,762
0204 22 50 95,446
0204 22 90 95,446
0204 23 00 133,624
0204 30 00 55,065
0204 41 00 55,065
0204 42 10 38,546
0204 42 30 60,572
0204 42 50 71,585
0204 42 90 71,585

0204 43 00 100,218
0204 50 13 \ 0

0204 50 15 \ 0

0204 50 19 \ 0

0204 50 31 \ 0

0204 50 39 I 0

0204 50 51 \ 0

0204 50 53 I 0

0204 50 55 I 0

0204 50 59 I 0

0204 50 71 I 0

0204 50 79 \ 0

0210 90 11 95,446
0210 90 19 133,624

1602 90 71 :

— mit Knochen 95,446
— ohne Knochen 133,624

(') Diese verringerten Beträge dürfen angewandt werden, wenn die Bedingungen gemäß Artikel 5 Absatz 3 zweiter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 erfüllt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2702/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1630/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 17 Absatz 4,

nach Stellungnahme des Währurigsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68
kann der Unterschied zwischen den Preisen der in Artikel
1 der genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnisse im
internationalen Handel und den Preisen dieser Erzeug
nisse in der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der
Ausfuhr ausgeglichen werden.

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 876/68 des Rates vom
28 . Juni 1968 über die Grundregeln für die Gewährung
von Erstattungen bei der Ausfuhr von Milch und Milcher
zeugnissen und die Kriterien für die Festsetzung der
Erstattung (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1344/86 (4), müssen die Erstattungen für die in
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten
Erzeugnisse, die in unverändertem Zustand ausgeführt
werden, unter Berücksichtigung folgender Faktoren fest
gesetzt werden :
— der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der

Preise für Milch und Milcherzeugnisse und der verfüg
baren Mengen auf dem Markt der Gemeinschaft sowie
der Preise für Milch und Milcherzeugnisse im interna
tionalen Handel,

— der Vermarktungskosten und der günstigsten Kosten
für den Transport von Märkten der Gemeinschaft zu
den Ausfuhrhäfen oder sonstigen Ausfuhrorten der
Gemeinschaft sowie der Heranführungskosten zum
Bestimmungsland,

— der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse, die diesen Märkten eine
ausgeglichene Lage und eine natürliche Entwicklung
bei den Preisen und dem Handel gewährleisten sollen,

— der Erfordernisse, Störungen auf dem Markt der
Gemeinschaft zu verhindern,

— des wirtschaftlichen Aspekts der beabsichtigten
Ausfuhren .

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
876/68 werden die Preise in der Gemeinschaft unter

Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt. Die Ermittlung
der Preise im internationalen Handel erfolgt insbesondere
unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der dritten
Länder,

b) der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten Bestim
mungsländern bei der Einfuhr aus dritten Ländern,

c) der in den ausführenden dritten Ländern festgestellten
Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Berücksichtigung
der Subventionen, die von diesen Ländern gewährt
werden,

d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft.

Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 876/68
können die Lage im internationalen Handel oder die
besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es
notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugnisse je
nach der Bestimmung öder dem Bestimmungsgebiet in
unterschiedlicher Höhe festzusetzen .

Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 876/68
sieht vor, daß die Liste der Erzeugnisse, für welche eine
Erstattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der Betrag
dieser Erstattung mindestens alle vier Wochen neu festge
setzt werden. Der Erstattungsbetrag kann jedoch während
eines vier Wochen überschreitenden Zeitraums unverän
dert beibehalten werden.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1098/68 der
Kommission vom 27. Juli 1968 über die Durchführungs
vorschriften für die Ausfuhrerstattungen bei Milch und
Milcherzeugnissen (5), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2767/90 (*), entspricht die Erstattung, die
für zugesetzte Saccharose enthaltende Milcherzeugnisse
gewährt wird, der Summe aus zwei Teilbeträgen, von
denen der eine der Milcherzeugnismenge und der andere
der zugesetzten Saccharose Rechnung trägt. Der letzte
Teilbetrag wird jedoch nur berücksichtigt, wenn die zuge
setzte Saccharose aus in der Gemeinschaft geernteten
Zuckerrüben oder aus in der Gemeinschaft geerntetem
Zuckerrohr hergestellt worden ist.

Für die Erzeugnisse der KN-Codes ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53,
ex 0404 90 91 und ex 0404 90 93 mit einem Fettgehalt
von 9,5 Gewichtshundertteilen oder weniger und einem
Fettgehalt von 15 Gewichtshundertteilen oder mehr in
fettfreiem Trockenstoff wird der genannte erste Teilbetrag
für 100 kg Gesamterzeugnis festgesetzt. Für die anderen

(') ABl. Nr. L 148 vom 28. 6 . 1968, S. 13 .
(2) ABl. Nr. L 150 vom 15. 6 . 1991 , S. 19 .
(3) ABl. Nr. L 155 vom 3. 7. 1968, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 119 vom 8. 5. 1986, S. 36.

O ABl. Nr. L 184 vom 29. 7. 1968 , S. 10 .
(«j ABl . Nr. L 267 vom 29. 9 . 1990, S. 14.
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zugesetzte Saccharose enthaltenden Erzeugnisse der
KN-Codes 0402 und 0404 wird dieser Teilbetrag
errechnet, indem der Grundbetrag mit dem Milcherzeug
nisgehalt des betreffenden Erzeugnisses multipliziert wird.
Dieser Grundbetrag entspricht der Erstattung, die für ein
Kilogramm Milcherzeugnisse, die in dem Erzeugnis
enthalten sind, festgesetzt wird.

Der zweite Teilbetrag wird errechnet, indem der Grund
betrag der Erstattung, der am Tag der Ausfuhr für die in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 des Rates vom 30. Juni 1981 über die
gemeinsame Marktorganisation für Zucker ('), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 464/91 (2),
genannten Erzeugnisse gilt, mit dem Saccharosegehalt des
Erzeugnisses multipliziert wird.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattung
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (4),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Erstattung für Käse wird für zum unmittelbaren
Verbrauch bestimmte Erzeugnisse berechnet. Käserinden
und Käseabfälle sind keine Erzeugnisse, die dieser
Verwendung entsprechen. Um etwaige Auslegungsschwie
rigkeiten zu vermeiden, ist zu präzisieren, daß für Käse

mit einem Frei-Grenze-Wert von weniger als 140
ECU/100 kg keine Erstattung gewährt wird.
Die Verordnung (EWG) Nr. 896/84 der Kommission (*),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
222/88 (6), sieht ergänzende Bestimmungen für die
Gewährung der Erstattungen beim Wechsel des Wirt
schaftsjahres vor. Diese Bestimmungen betreffen die
mögliche unterschiedliche Festsetzung der Erstattungen
nach Maßgabe des Herstellungsdatums der Erzeugnisse.
Zur Berechnung der Erstattung für die Schmelzkäsesorten
ist vorzusehen, daß, wenn Kasein und/oder Kaseinat
zugefügt sind, die betreffende Menge unberücksichtigt
bleibt.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige
Lage der Märkte für Milch und Milcherzeugnisse und
insbesondere auf die Preise dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft und im internationalen Handel führt dazu,
die Erstattung für die Erzeugnisse auf die im Anhang
dieser Verordnung genannten Beträge festzusetzen.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel l

(1 ) Die in Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr.
804/68 genannten Ausfuhrerstattungen für ausgeführte
Erzeugnisse in unverändertem Zustand werden auf die im
Anhang wiedergegebenen Beträge festgesetzt.
(2) Für die Ausfuhren nach der Zone E wird für die
Erzeugnisse der KN-Codes 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405
und 2309 keine Erstattung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13 . September 1991 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

C) ABl. Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl . Nr. L 54 vom 28 . 2. 1991 , S. 22.
(3) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .

O ABl. Nr. L 91 vom 1 . 4 . 1984, S. 71 .
¥) ABl . Nr. L 28 vom 1 . 2. 1988 , S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Milch und Milcherzeugnisse

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0401 10 10 000 6,36
0401 10 90 000 II 6,36
0401 20 11 100 II 6,36
0401 20 11 500 9,61
0401 20 19 100 6,36
0401 20 19 500 II 9,61
0401 20 91 100 I 12,65
0401 20 91 500 14,67
0401 20 99 100 12,65
0401 20 99 500 I 14,67
0401 30 11 100 I 18,72
0401 30 11 400 I 28,65
0401 30 11 700 I 42,84
0401 30 19 100 I 18,72
0401 30 19 400 I 28,65
0401 30 19 700 42,84
0401 30 31 100 I 50,94
0401 30 31 400 I 79,31
0401 30 31 700 I 87,41
0401 30 39 100 I 50,94
0401 30 39 400 I 79,31
0401 30 39 700 I 87,41
0401 30 91 100 I 99,57
0401 30 91 400 I 146,17
0401 30 91 700 I 170,49
0401 30 99 100 I 99,57
0401 30 99 400 I 146,17
0401 30 99 700 I 170,49
0402 10 11 000 I 70,00
0402 10 19 000 I 70,00
0402 10 91 000 I 0,7000
0402 10 99 000 I 0,7000
0402 21 1 1 200 I 70,00
040221 11 300 I 99,72
0402 21 11 500 I 106,00
0402 21 11 900 I 112,00
0402 21 17 000 I 70,00
0402 21 19 300 I 99,72
0402 21 19 500 I 106,00
0402 21 19 900 I 112,00
0402 21 91 100 \ 115,96
0402 21 91 200 l 116,87
0402 21 91 300 118,53
0402 21 91 400 l 128,15
0402 21 91 500 131,43
0402 21 91 600 143,96
0402 21 91 700 151,51
0402 21 91 900 l 159,88
0402 21 99 100 115,96
0402 21 99 200 I 116,87
0402 21 99 300 118,53
0402 21 99 400 I 128,15
0402 21 99 500 131,43
0402 21 99 600 l 143,96
0402 21 99 700 151,51
0402 21 99 900 \ 159,88
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0402 29 15 200 0,7000
0402 29 15 300 l 0,9972
0402 29 15 500 1,0600
0402 29 15 900 1,1500
0402 29 19 200 0,7000
0402 29 19 300 \ 0,9972
0402 29 19 500 1,0600
0402 29 19 900 1,1500
0402 29 91 100 1,1596
0402 29 91 500 \ 1,2815
0402 29 99 100 l 1,1596
0402 29 99 500 1,2815
0402 91 11 110 6,36
0402 91 11 120 12,65
0402 91 11 310 19,53
0402 91 11 350 24,42
0402 91 11 370 30,28
0402 91 19 110 6,36
0402 91 19 120 l 12,65
0402 91 19 310 19,53
0402 91 19 350 \ 24,42
0402 91 19 370 l 30,28
0402 91 31 100 24,60
0402 91 31 300 l 35,78
040291 39 100 24,60
0402 91 39 300 35,78
0402 91 51 000 28,65
0402 91 59 000 \ 28,65
0402 91 91 000 \ 99,57
0402 91 99 000 99,57
0402 99 11 110 0,0636
0402 99 11 130 0,1265
0402 99 11 150 \ 0,1967
0402 99 11 310 \ 22,53
0402 99 11 330 l 27,52
0402 99 11 350 \ 37,32
0402 99 19 110 \ 0,0636
0402 99 19 130 I 0,1265
0402 99.19 150 \ 0,1967
0402 99 19 310 ll 22,53
0402 99 19 330 ll 27,52
0402 99 19 350 37,32
0402 99 31 110 0,2663
0402 99 31 150 \ 38,94
0402 99 31 300 ll 0,5094
0402 99 31 500 Il 0,8741
0402 99 39 110 Il 0,2663
0402 99 39 150 II 38,94
0402 99 39 300 \\ 0,5094
0402 99 39 500 li 0,8741
0402 99 91 000 li 0,9957
0402 99 99 000 0,9957
0403 10 02 000 —

0403 10 04 200 ll —

0403 10 04 300 li —

0403 10 04 500 . \\ — .

040310 04 900 \\ —

0403 10 06 000 II —

0403 10 12 000 II —

0403 10 14 200 II —

0403 10 14 300 II —
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0403 10 14 500
0403 10 14 900 —

0403 10 16 000 —

0403 10 22 100 I 6,36
0403 10 22 300 9,61
0403 10 24 000 12,65
0403 10 26 000 18,72
0403 10 32 100 0,0636
0403 10 32 300 0,0961
0403 10 34 000 0,1265
0403 10 36 000 0,1872
0403 90 1 1 000 70,00
0403 90 13 200 l 70,00
0403 90 13 300 99,72
0403 90 13 500 \ 106,00
0403 90 13 900 I 115,00
0403 90 19 000 115,96
0403 90 31 000 \ 0,7000
0403 90 33 200 \ 0,7000
0403 90 33 300 0,9972
0403 90 33 500 \ 1,0600
0403 90 33 900 \ 1,1500
0403 90 39 000 1,1596
0403 90 51 100 \ 6,36
0403 90 51 300 \ 9,61
0403 90 53 000 \ 12,65
0403 90 59 110 \ 18,72
0403 90 59 140 \ 28,65
0403 90 59 170 42,84
0403 90 59 310 \ 50,94
0403 90 59 340 79,31
0403 90 59 370 Il 87,41
0403 90 59 510 Il 99,57
0403 90 59 540 II 146,17
0403 90 59 570 \ 170,49
0403 90 61 100 0,0636
0403 90 61 300 ' 0,0961
0403 90 63 000 0,1265
0403 90 69 000 Il 0,1872
0404 90 11 100 70,00
0404 90 11 910 6,36
0404 90 1 1 950 II 19,53
0404 90 13 120 \\ 70,00
0404 90 13 130 99,72
0404 90 13 140 II 106,00
0404 90 13 150 II 115,00
0404 90 13 911 6,36
0404 90 13 913 12,65
0404 90 13 915 li 18,72
0404 90 13 917 li 28,65
0404 90 13 919 42,84
0404 90 13 931 \ 19,53
0404 90 13 933 \ 24,42
0404 90 13 935 30,28
0404 90 13 937 \ 35,78
0404 90 13 939 37,44
0404 90 19 110 115,96
0404 90 19 115 \ 116,87
0404 90 19 120 118,53
0404 90 19 130 l 128,15
0404 90 19 135 \ 131,43
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0404 90 19 150 143,96
0404 90 19 160 151,51
0404 90 19 180 159,88
0404 90 19 900 \ —

0404 90 31 100 70,00
0404 90 31 910 1 6,36
0404 90 31 950 l 19,53
0404 90 33 120 70,00
0404 90 33 130 99,72
0404 90 33 140 106,00
0404 90 33 150 115,00
0404 90 33 911 l 6,36
0404 90 33 913 12,65
0404 90 33 915 18,72
0404 90 33 917 28,65
0404 90 33 919 42,84
0404 90 33 931 19,53
0404 90 33 933 24,42
0404 90 33 935 30,28
0404 90 33 937 35,78
0404 90 33 939 37,44
0404 90 39 110 115,96
0404 90 39 115 116,87
0404 90 39 120 118,53
0404 90 39 130 128,15
0404 90 39 150 131,43
0404 90 39 900 —

0404 90 51 100 0,7000
0404 90 51 910 0,0636
0404 90 51 950 22,53
0404 90 53 110 0,7000
0404 90 53 130 0,9972
0404 90 53 150 1,0600
0404 90 53 170 1,1500
0404 90 53 911 0,0636
0404 90 53 913 0,1265
0404 90 53 915 0,1872
0404 90 53 917 1 0,2865
0404 90 53 919 0,4284
0404 90 53 931 22,53
0404 90 53 933 27,52
0404 90 53 935 37,32
0404 90 53 937 38,94
0404 90 53 939 \ — ■

0404 90 59 130 l 1,1596
0404 90 59 150 1,2815
0404 90 59 930 0,6107
0404 90 59 950 \ 0,8741
0404 90 59 990 0,9957
0404 90 91 100 0,7000
0404 90 91 910 0,0636
0404 90 91 950 22,53
0404 90 93 110 0,7000
0404 90 93 130 0,9972
0404 90 93 150 1,0600



13 . 9. 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/19

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (") Betrag der Erstattungen

0404 90 93 170 1,1500
0404 90 93 911 0,0636
0404 90 93 913 0,1265
0404 90 93 915 II 0,1872
0404 90 93 917 0,2865
0404 90 93 919 || 0,4284
0404 90 93 931 22,53
0404 90 93 933 \ 27,52
0404 90 93 935 37,32
0404 90 93 937 \ 38,94
0404 90 93 939 I —

0404 90 99 130 \ 1,1596
0404 90 99 150 \ 1,2815
0404 90 99 930 I 0,6107
0404 90 99 950 l 0,8741
0404 90 99 990 0,9957
0405 00 10 100 I —

0405 00 10 200 122,49
0405 00 10 300 \ 154,10
0405 00 10 500 158,05
0405 00 10 700 056 1 95,00 O

... 162,00
0405 00 90 100 162,00
0405 00 90 900 208,00
0406 10 10 000 •

—

0406 10 90 000 l —

0406 20 90 100 —

0406 20 90 913 028 —

032 —

400 87,74
404 —

... 84,94
0406 20 90 915 028 —

l 032 —

400 116,99
404 —

I ... 1 1 3,25
0406 20 90 917 028 —

032 —

400 1 24,30
404 —

... 120,33
0406 20 90 919 028 —

032 —

400 138,92
404 _

... 134,49
0406 20 90 990 —

0406 30 10 100 —

0406 30 10 150 028 —

032 —

036 —

l 038

400 20,03
404 —

... 22,83
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 30 10 200 028

l 032 —

l 036 —

038 —

400 43,52
404

48,68
0406 30 10 250 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404 —

1 48,68
0406 30 10 300 028 —

032 —

036 —

038 —

400 63,88
404

71,42
0406 30 10 350 028 _

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404

48,68
0406 30 10 400 028 —

032 —

036 —

038 —

400 63,88
404

71,42
0406 30 10 450 028 —

032 —

036 —

038 —

\ 400 93,03
• 404

103,95
0406 30 10 500 —

0406 30 10 550 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404 20,00

48,68



13. 9. 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/21

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (") Betrag der Erstattungen

0406 30 10 600 028

032 —

036 —

038 —

400 63,88
404 28,00

71,42
0406 30 10 650 028 —

032 —

036 —

038 —

400 93,03
404 —

— 103,95
0406 30 10 700 028 — -,

032 '—

036 —

038 —

400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 10 750 028 —

032 —

036 —

038 —

400 113,54
404

126,87
0406 30 10 800 028 —

032 —

036 —

\ 038 —

400 113,54
404

126,87
0406 30 10 900 —

0406 30 31 100 l —

0406 30 31 300 028 —

032 —

\ 036 —

038 —

400 20,03
404 —

... 22,83
0406 30 31 500 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404

48,68
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 30 31 710 028

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404 —

... 48,68
0406 30 31 730 028 —

032 —

036 — '

038 —

400 63,88
404

71,42
0406 30 31 910 028 —

032 —

036 —

038 —

400 43,52
404 —

... 48,68
0406 30 31 930 028 —

032 —

036 —

038 _

400 63,88
404 —

... 71,42
0406 30 31 950 028 —

032 —

036 —

038 —

i
400 93,03

l 404 —

... 1 03,95
0406 30 39 100 —

0406 30 39 300 028 —

032 _

036 —

038 —

400 43,52
404 20,00
... 48,68

0406 30 39 500 028 —

l 032 —

036 —

038 —

400 63,88
404 28,00

\ 71,42



13. 9. 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/23

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (') Betrag der Erstattungen

0406 30 39 700 028

032 —

036 — ■

038 —

400 93,03
404 —

... 103,95
0406 30 39 930 028 —

I 032 —

\ 036 —

\ 038 _

1 400 93,03
404 —

*** 103,95
0406 30 39 950 028 —

l 032 —

036 —

038 —

\ 400 1 13,54
404 —

... 126,87
0406 30 90 000 028 —

032 —

036 —

038 —

400 1 13,54
404 —

... 126,87
0406 40 00 100 \ —

0406 40 00 900 028 —

032 —

038 —

400 120,00
404 —

l ... • 126,51
0406 90 13 000 028 —

1 032 —

036 —

038 —

400 113,00
404 —

... 159,34
0406 90 15 100 028 —

\ 032 —

l 036 —

038 —

400 113,00
404 —

\ ... 159,34
0406 90 15 900 —



Nr. L 256/24 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13 . 9 . 91

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung Q Betrag der Erstattungen

0406 90 17 100 028

032 —

036 —

038 —

400 1 13,00
404 —

... 159,34
0406 90 17 900 || —

0406 90 21 100 —

0406 90 21 900 028

032

—

036 —

038 —

400 130,00
404 —

732 139,68

151,68
0406 90 23 100 I —

0406 90 23 900 028 —

032 —

036 —

038 —

400 65,00
404

135,35
0406 90 25 100 —

0406 90 25 900 028 —

032 —

036 —

l 038 —

400 65,00

l 404 —

... 135,35

0406 90 27 100 —

0406 90 27 900 > 028 —

032 —

036 —

038 —

400 56,14
404 —

... 114,71
0406 90 31 111 —

0406 90 31 119 028 — '

032 —

036 —

038 15,00

400 62,48
404 16,00
... 89,96



13. 9 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/25

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 31 151 028 —

032 —

036 —

038 —

400 58,40

404 14,96

83,83

0406 90 31 159 —

0406 90 31 900 Il —

0406 90 33 111 —

0406 90 33 119 028 —

032 —

l 036 —

038 15,00

400 62,48

404 16,00

89,96
0406 90 33 151 028 —

032 —

036 —

038 —

\ 400 58,40

404 14,96
... 83,83

0406 90 33 159 \\ —

0406 90 33 911 Il —

0406 90 33 919 028 —

032 —

036 —

038 15,00
400 62,48

404 16,00
... 89,96

• 0406 90 33 951 028 —

032 —

036 —

038 —

400 58,40
404 14,96

83,83

0406 90 33 959 \ —

0406 90 35 110 —

0406 90 35 190 028 —

032 —

036 42,66
400 160,00

404 90,00

158,54



Nr. L 256/26 13 . 9 . 91Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 35 910 —

0406 90 35 990 028 —

032 —

036 —

038 —

400 130,00

404 —

... 130,00

0406 90 61 000 028 —

032 —

036 90,00

400 190,00

404 140,00
... 185,00

040690 63 100 028

032

—

036 105,03

400 220,00

404 160,00

212,12

0406 90 63 900 028 —

032 —

036 70,00

400 150,00
• 404 80,00

... 165,00

0406 90 69 100 —

0406 90 69 910 028 —

032 —

036 70,00

400 150,00

404 80,00
... 165,00

0406 90 69 990 —

0406 90 71 100 I —

0406 90 71 930 028 13,50

032 13,50

036 —

038 —

l 400 87,23

404

89,49
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 71 950 028 20,00
032 20,00
036 —

038 . —

l 400 96,18
404 —

... 98,13
0406 90 71 970 028 24,00

032 24,00
036 —

038 —

400 109,31
404 —

... 110,79
0406 90 71 991 028 —

032 —

036 —

038 —

400 130,00
404 —

"* 130,00
0406 90 71 995 028 27,50

032 27,50

l 036 —

038 —

400 65,00
404 —

... 135,35
0406 90 71 999 \ —

0406 90 73 100 \ —

0406 90 73 900 028 —

032 —

\ 036 42,66
400 160,00
404 120,00
*" 151,00

0406 90 75 100 —

0406 90 75 900 028 —

032 —

036 —

400 65,00
404 —

... 125,96

0406 90 77 100 028 24,00
032 24,00

036 —

l 038 —

400 58,77

l 404 —

... 110,79
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (') Betrag der Erstattungen

0406 90 77 300 028 __

032 —

036 —

038 —

400 65,00
404

135,35
0406 90 77 500 028 —

032 —

036 —

038 —

400 75,00
404 —

\ ... 1 35,35
0406 90 79 100 —

0406 90 79 900 028 —

032 —

036 —

038 —

400 56,14
404 —

... 114,71
0406 90 81 100 \ —

0406 90 81 900 028 —

032 —

l 036 —

038 —

400 130,00
404

130,00
0406 90 83 100 —

0406 90 83 910 \ —

0406 90 83 950 028 —

032 —

400 39,03
404

47,97
0406 90 83 990 028 —

\ 032 —

400 39,03
404

47,97
0406 90 85 100 —

0406 90 85 910 028 —

l 032 —

036 42,67
400 160,00

404 90,00

158,54
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (") Betrag der Erstattungen

0406 90 85 991 028 —

032 —

036 —

038 —

400 130,00

l 404 —

... 130,00
0406 90 85 995 028 27,50

\ 032 27,50
036 —

I 038 —

I 400 65,00
404

135,35

0406 90 85 999 —

0406 90 89 100 028 13,50
032 13,50
036 —

038 —

I 400 87,23

404

89,49

0406 90 89 200 028 20,00

032 20,00

036 —

038 —

l 400 96,18
404

98,13

0406 90 89 300 028 24,00
032 24,00
036 —

038 —

I 400 109,31

l 404

110,79
0406 90 89 910 —

0406 90 89 951 028 —

032 —

036 42,66
400 160,00

I 404 90,00
... 151,00

0406 90 89 959 028 —

I 032 —

036 —

038 —

l 400 130,00

404

130,00
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

0406 90 89 971 028 27,50
032 27,50
036 —

\ 038 —

400 74,00
404 —

... 135,35
0406 90 89 972 028 —

032 —

400 39,03
404

47,97
0406 90 89 979 028 27,50

032 27,50
036 —

038 —

400 74,00
404 —

... 135,35
0406 90 89 990 l —

0406 90 91 100 l —

0406 90 91 300 028 —

032 —

\ 036 —

038 —

400 21,46
404 —

... 21,06
0406 90 91 510 028 —

l 032 —

036 —

\ 038 —

400 37,62
404 —

... 35,97
0406 90 91 550 028

032 I
l 036 —

! 038 —

l 400 45,81
404 —

... 43,62
0406 90 91 900 —

0406 90 93 000 —

0406 90 97 000 —

0406 90 99 000 Il —

2309 10 15 010 Il —

2309 10 15 100 Il —

2309 10 15 200 1,50
2309 10 15 300 2,00
2309 10 15 400 2,50
2309 10 15 500 3,00
2309 10 15 700 3,50
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(ECU/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der Erstattungen

2309 10 15 900 —

2309 10 19 010 \ —

2309 10 19 100 \ —

2309 10 19 200 \ 1,50

2309 10 19 300 \ 2,00

2309 10 19 400 \ 2,50

2309 10 19 500 I 3,00

2309 10 19 600 I 3 ,SO

2309 10 19 700 \ 3,75

2309 10 19 800 \ 4,00

2309 10 19 900 \ —

2309 10 70 010 \ —

2309 10 70 100 \ 21,00

2309 10 70 200 Il 28,00

2309 10 70 300 Il 35,00

2309 10 70 500 Il 42,00

2309 10 70 600 Il 49,00

2309 10 70 700 Il 56,00

2309 10 70 800 61,60

2309 10 70 900 —

2309 90 35 010 —

2309 90 35 100 —

2309 90 35 200 1,50 .
2309 90 35 300 2,00

2309 90 35 400 2,50

2309 90 35 500 3,00

2309 90 35 700 3,50

2309 90 35 900 I
2309 90 39 010 —

2309 90 39 100 —

2309 90 39 200 1,50

2309 90 39 300 2,00

2309 90 39 400 2,50

2309 90 39 500 3,00
2309 90 39 600 3,50

2309 90 39 700 3,75

2309 90 39 800 4,00

2309 90 39 900 —

2309 90 70 010 —

2309 90 70 100 21,00

2309 90 70 200 28,00
2309 90 70 300 35,00

2309 90 70 500 42,00

2309 90 70 600 49,00

2309 90 70 700 56,00

2309 90 70 800 61,60

2309 90 70 900 I —
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(*) Die Bestimmungscodenummern sind die, welche im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 91 /91 der Kommission (ABl.
Nr. L 11 vom 16. 1 . 1991 , S. 5) angegeben wurden.
Für die anderen als die jeweils einem „Erzeugniscode" entsprechenden Bestimmungen ist der mit „***" gekennzeichnete
Betrag der Erstattung anzuwenden .
Ist keine Bestimmung angegeben, so sind die Beträge der Erstattung bei der Ausfuhr nach allen anderen als den in
Artikel 1 Absatz 2 genannten Bestimmungen anwendbar.

(**) Dieser Betrag bezieht sich nicht auf die Butter, die im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 3775/90 der Kommission
(ABl . Nr. L 364 vom 28 . 12. 1990, S. 2) ausgeführt wird ; für sie gilt die für die übrigen Bestimmungen festgesetzte
Erstattung.

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geän
derte Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl . Nr. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1 )
bestimmt.



13 . 9 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/33

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2703/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse

denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie
im Anhang zu dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1630/91 (2), insbeson
dere auf Artikel 14 Absatz 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die für Milch und Milcherzeugnisse bei der Einfuhr zu
erhebenden Abschöpfungen sind mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1653/91 der Kommission (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2572/91 (4), festgesetzt
worden.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1653/91 enthaltenen Modalitäten auf die Preise, von

Artikel 1

Die in Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68
genannten Einfuhrabschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. September 1991 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 12. September 1991

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13 .
(2) ABl. Nr. L 150 vom 15. 6. 1991 , S. 19 .
O ABl. Nr. L 151 vom 15. 6. 1991 , S. 22.
(<) ABl . Nr. L 241 vom 30. 8 . 1991 , S. 8 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse

(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

KN-Code Fußnoten Höhe der Abschöpfung

0401 10 10 18,17
0401 10 90 I 16,96
0401 20 1 1 24,90
0401 20 19 23,69
0401 20 91 30,23
0401 20 99 \ 29,02

0401 30 11 77,09
0401 30 19 75,88

0401 30 31 147,80

0401 30 39 146,59
0401 30 91 l 247,45
0401 30 99 246,24

0402 10 11 0 129,84

0402 10 19 (4) 122,59

0402 10 91 00 1,2259 / kg + 26,99
0402 10 99 00 1,2259 / kg + 19,74
0402 21 1 1 0 182,24

0402 21 17 0 174,99

0402 21 19 0 174,99

0402 21 91 0 221,78

0402 21 99 0 214,53

0402 29 11 000 1,7499 / kg + 26,99
0402 29 15 00 1,7499 / kg 4- 26,99
0402 29 19 00 1,7499 / kg + 19,74
0402 29 91 00 2,1453 / kg + 26,99
0402 29 99 00 2, 1453 / kg + 19,74
0402 91 11 0 30,28

0402 91 19 0 30,28
0402 91 31 0 37,85
0402 91 39 0 37,85

0402 91 51 0 147,80

0402 91 59 0 146,59

0402 91 91 0 247,45

0402 91 99 0 246,24

0402 99 1 1 0 49,85
0402 99 19 0 49,85

0402 99 31 00 , 1,441 7 / kg + 23,37
0402 99 39 00 1,4417 / kg + 22,16
0402 99 91 00 2,4382 / kg + 23,37
0402 99 99 00 2,4382 / kg + 22,16
0403 10 02 \\ 129,84

0403 10 04 182,24
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(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

KN-Cöde Fußnoten Höhe der Abschöpfung

0403 10 06 \ 221,78
0403 10 12 (') 1,2259 / kg + 26,99
0403 10 14 0 1,7499 / kg + 26,99
0403 10 16 C) 2,1 453 / kg + 26,99
0403 10 22 27,31
0403 10 24 32,64
0403 10 26 79,50
0403 10 32 (') 0,2 127 / kg + 25,78
0403 10 34 (') 0,2660 / kg + 25,78
0403 10 36 (') 0,7346 / kg + 25,78
0403 90 1 1 \ 129,84

0403 90 13 182,24

0403 90 19 l 221,78

0403 90 31 0 1,2259 / kg + 26,99
0403 90 33 0 1,7499 / kg + 26,99
0403 90 39 (') 2,1 453 / kg + 26,99
0403 90 51 27,31

0403 90 53 32,64

0403 90 59 79,50

0403 90 61 (') 0,21 27 / kg + 25,78
0403 90 63 (') 0,2660 / kg + 25,78
0403 90 69 (') 0,7346 / kg + 25,78

0404 10 11 30,53

0404 10 19 (') 0,3053 / kg + 19,74
0404 10 91 (2) 0,3053 / kg
0404 10 99 (2) 0,3053 / kg + 19,74
0404 90 1 1 129,84

0404 90 13 182,24

0404 90 19 221,78

0404 90 31 129,84

0404 90 33 182,24

0404 90 39 221,78

0404 90 51 (') 1,2259 / kg + 26,99
0404 90 53 00 1 ,7499 / kg + 26,99
0404 90 59 0 2,1453 / kg + 26,99
0404 90 91 0 1,2259 / kg + 26,99
0404 90 93 00 1,7499 / kg + 26,99
0404 90 99 0 2,1 453 / kg + 26,99

0405 00 10 255,20

0405 00 90 311,34

0406 10 10 0 234,25

0406 10 90 0 285,03

0406 20 10 00 384,18

0406 20 90 0 384,18

0406 30 10 00 186,32

0406 30 31 00 175,50

0406 30 39 00 186,32

0406 30 90 00 283,04
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(ECU/100 kg Eigengewicht, ausgenommen andere Angaben)

KN-Code Fußnoten Höhe der Abschöpfung

0406 40 00 00 148,14
0406 90 1 1 00 223,32
0406 90 13 00 181,87
0406 90 15 00 181,87
0406 90 17 00 181,87
0406 90 19 00 384,18
0406 90 21 00 223,32

0406 90 23 00 188,31

0406 90 25 00 188,31

0406 90 27 00 188,31
0406 90 29 00 188,31
0406 90 31 00 188,31
0406 90 33 0 188,31
0406 90 35 00 188,31
0406 90 37 00 188,31
0406 90 39 00 188,31
0406 90 50 00 188,31
0406 90 61 0 384,18
0406 90 63 0 384,18
0406 90 69 0 384,18
0406 90 71 0 234,25
0406 90 73 0 188,31
0406 90 75 0 188,31
0406 90 77 0 188,31
0406 90 79 0 188,31

0406 90 81 0 188,31
0406 90 83 0 188,31
0406 90 85 0 188,31
0406 90 89 00 188,31
0406 90 91 0 234,25
0406 90 93 0 234,25

0406 90 97 0 285,03
0406 90 99 0 285,03

1702 10 10 36,29
1702 10 90 36,29

2106 90 51 36,29

2309 10 15 94,36
2309 10 19 122,56

2309 10 39 114,79
2309 10 59 94,60
2309 10 70 122,56

2309 90 35 \ 94,36 '
2309 90 39 122,56

2309 90 49 114,79
2309 90 59 94,60
2309 90 70 122,56
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(') Die Abschöpfung für 100 kg der Ware dieses Codes ist gleich der Summe aus :
a) dem je kg angegebenen Betrag, multipliziert mit dem Gewicht des Milch- und Rahmbestandteils in 100 kg
der Ware ;

b) dem angegebenen anderen Betrag.
(2) Die Abschöpfung je 100 kg der Ware dieses Codes ist gleich :
a) dem je kg angegebenen Betrag, multipliziert mit dem Gewicht des Trockenmilchbestandteils in 100 kg der
Ware und gegebenenfalls erhöht um

b) den angegebenen anderen Betrag.
(3) Für Waren dieses Codes, die aus einem Drittland im Rahmen einer zwischen diesem Land und der Gemein
schaft geschlossenen Sondervereinbarung eingeführt werden und für die eine gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
1767/82 erteilte Bescheinigung IMAl vorgelegt wird, gelten die in Anhang I der genannten Verordnung aufge
führten Abschöpfungen .

(4) Für die Anwendung der Abschöpfung gelten die Beschränkungen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 715/90 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2704/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Einführung einer Ausgleichsabgabe auf die Einfuhr von bestimmten
Pflaumensorten mit Ursprung in Bulgarien

berücksichtigenden Notierungen auf den repräsentativen
Märkten und unter bestimmten Voraussetzungen auf
anderen Märkten festgestellt werden .

Der hieraus berechnete Einfuhrpreis hat für Pflaumen der
Gruppe I mit Ursprung in Bulgarien an zwei aufeinander
folgenden Markttagen um mindestens 0,6 ECU unter dem
Referenzpreis gelegen. Daher muß eine Ausgleichsabgabe
für diese Pflaumen erhoben werden .

Um ein normales Funktionieren der Regelung zu
erlauben, ist bei der Berechnung des Einfuhrpreises
zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (6), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 Q,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt
wird —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, .

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorganisa
tion für Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1 623/90 (2), insbesondere auf
Artikel 27 Absatz 2 zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72
schreibt vor, daß , wenn der Einfuhrpreis bei der Einfuhr
eines Erzeugnisses aus einem Drittland an zwei aufeinan
derfolgenden Markttagen um mindestens 0,6 ECU unter
dem Referenzpreis liegt, bei der Einfuhr dieses Erzeug
nisses aus dem betreffenden Herkunftsland außer in
Ausnahmefällen eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. Die
Ausgleichsabgabe muß gleich der Differenz zwischen
dem Referenzpreis und dem arithmetischen Mittel der
beiden letzten, für das betreffende Herkunftsland verfüg
baren Einfuhrpreise sein.

In der Verordnung (EWG) Nr. 1216/91 der Kommission
vom 8 . Mai 1991 zur Festsetzung der Referenzpreise für
Pflaumen für das Wirtschaftsjahr 1991 (3) wird der Refe
renzpreis für diese Erzeugnisse der Güteklasse I für den
Monat September 1991 auf 60,71 ECU pro Doppel
zentner Eigengewicht festgesetzt.

Der Einfuhrpreis für ein bestimmtes Herkunftsland ist
gleich der niedrigsten repräsentativen Notierung oder
dem Mittel der niedrigsten repräsentativen Notierung für
mindestens 30 v. H. der auf allen repräsentativen Märkten ,
für welche Notierungen vorliegen, vermarkteten Mengen
aus dem betreffenden Herkunftsland, wobei diese Notie
rung oder Notierungen um die in Artikel 24 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 genannten Zölle und
Abgaben verringert werden . Der Begriff repräsentative
Notierung ist in Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1035/72 festgelegt.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2118/74 der Kommission (4), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 381 1 /85 Q, müssen die zu

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Es wird auf Einfuhren von Pflaumen (KN-Codes
0809 40 11 und 0809 40 19) von anderen als folgender^
Sorten : Hauszwetschge (Quetsche commune, Altesse
simple), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveske
blommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer
(Quetsche precoce de Wangenheim), Pershore (Yellow
egg), Mirabelle, Bosnische mit Ursprung in Bulgarien eine
Ausgleichsabgabe in Höhe von 34,99 ECU je 100 kg
Eigengewicht angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 14. September 1991 in Kraft.(') ABl. Nr. L 118 vom 20. 5 . 1972, S. 1 .
O ABl. Nr. L 150 vom 15. 6. 1991 , S. 8 .
O ABl . Nr. L lié vom 9. 5 . 1991 , S. 48 .
(<) ABl. Nr. L 220 vom 10 . 8 . 1974, S. 20.
(4 ABl. Nr. L 368 vom 31 . 12. 1985, S. 1 .

(6) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7 . 1990, S. 9 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 12. September 1991

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2705/91 DER KOMMISSION
vom 28. August 1991

zur Einstellung des Seehechtfangs durch Schiffe unter belgischer Flagge

Bereiches VIII a, b, d, e durch Schiffe, die die belgische
Flagge führen oder in Belgien registriert sind, die für
1991 zugeteilte Quote erreicht —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2241 /87 des Rates
vom 23. Juli 1987 zur Festlegung bestimmter
Maßnahmen zur Kontrolle der Fischereitätigkeit ('),
zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 3483/88 (2),
insbesondere auf Artikel 1 1 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 3926/90 des Rates vom 20.
Dezember 1 990 über die zulässige Gesamtfangmenge und
über Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände oder
Bestandsgruppen (1991 ) (3), zuletzt geändert durch Verord
nung (EWG) Nr. 2381 /91 (4), sieht für 1991 Quoten für
Seehecht vor.

Zur Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der
mengenmäßigen Beschränkungen der Fänge eines
Bestandes, der einer Quote unterliegt, ist es notwendig,
daß die Kommission den Zeitpunkt festsetzt, an dem
aufgrund der Fänge durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats die diesem zugeteilte Menge als ausge
schöpft gilt.

Nach den an die Kommission mitgeteilten Angaben
haben die Seehechtfänge in den Gewässern des ICES

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der Seehechtfänge in den Gewässern des ICES
Bereiches VIII a, b, d, e durch Schiffe, die die belgische
Flagge führen oder in Belgien registriert sind, gilt die
Belgien für 1991 zugeteilte Quote als ausgeschöpft.

Der Seehechtfang in den Gewässern des ICES-Bereiches
VIII a, b, d, e durch Schiffe, die die belgische Flagge
führen oder in Belgien registriert sind, sowie die Aufbe
wahrung an Bord, das Umladen und Anlanden solcher
Bestände, die durch diese Schiffe in diesen Gewässern
nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung
gefangen wurden , sind verboten .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28 . August 1991

Für die Kommission -

Karel VAN MIERT

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 207 vom 29. 7. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 306 vom 11 . 11 . 1988, S. 2.
O ABl. Nr. L 378 vom 31 . 12. 1990, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 219 vom 7. 8 . 1991 , S. 2.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2706/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, , Mehle , Grobgrieß und
Feingrieß von Weizen oder Roggen

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim
mung notwendig machen.

Die Erstattung muß mindestens einmal monatlich festge
setzt werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge
ändert werden .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu erlauben, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (6), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 0 ;

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3577/90 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3) müssen die Erstattungen unter
Berücksichtigung der Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung der Verfügbarkeit des Getreides und seines
Preises in der Gemeinschaft einerseits und der Preise für
Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt
andererseits festgesetzt werden . Nach dem gleichen
Artikel ist außerdem auf den Getreidemärkten eine ausge
glichene Lage und eine natürliche Entwicklung
hinsichtlich der Preise und der Handelsströme zu gewähr
leisten . Ferner sind der wirtschaftliche Aspekt der
Ausfuhren und die Notwendigkeit zu berücksichtigen,
Störungen auf dem Markt der Gemeinschaft zu
vermeiden .

Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 enthält
besonderen Kriterien, die bei der Berechnung der Erstat
tungen für Getreide zu berücksichtigen sind .

Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen sind diese besonderen Kriterien in Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 definiert. Außerdem
muß die auf diese Erzeugnisse anwendbare Erstattung
unter Berücksichtigung der zur Herstellung der betref
fenden Erzeugnisse notwendigen Getreidemenge
berechnet werden . Diese Mengen sind in der Verordnung
Nr. 162/67/EWG der Kommission (4), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1607/71 (s), festgesetzt worden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 genannten Erzeugnisse in unverändertem
Zustand sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13 . September 1991 in Kraft.(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 353 vom 17. 12 . 1990, S. 23 .
(3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(4) ABl . Nr. 128 vom 27. 6. 1967, S. 2574/67. («) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .

O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7 . 1990, S. 9 .O ABl . Nr. L 168 vom 27. 7. 1971 , S. 16.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in , jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. September 1991

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag

0709 90 60 000

0712 90 19 000 — —

1001 10 10 000 06 110,00
02 0

1001 10 90 000 04 120,00
02 0

1001 90 91 000 — —

1001 90 99 000 04 77,00
06 31,00
07 32,00
10 108,50
02 20,00

1002 00 00 000 03 31,00
08 85,00
02 30,00

1003 00 10 000 09 80,00
02 0

1003 00 90 000 04 31,00
05 32,00
02 30,00

1004 00 10 000 — —

1004 00 90 000 — —

1005 10 90 000 — —

1005 90 00 000 03 60,00
\ 02 0

1007 00 90 000 —
—

1008 20 00 000 — —

1101 00 00 100 01 119,00

1101 00 00 130 01 111,00

1101 00 00 150 01 102,00

1101 00 00 170 01 95,00

1101 00 00 180 01 89,00

1101 00 00 190 — —

1101 00 00 900 — —

1102 10 00 600 01 119,00

1102 10 00 900 —,
—

1103 11 10 100 01 214,50

1103 11 10 200 01 214,50

1103 11 10 500 01 0

1103 11 10 900 01 0

1103 11 90 100 01 119,00

1103 11 90 900 —
—
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(') Folgende Bestimmungen sind vorgesehen :
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 die Schweiz, Österreich und Liechtenstein,
04 die Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Ceuta und Melilla,
05 die Sowjetunion,
06 Algerien,
07 Volksrepublik China,
08 Zone II b),
09 die Tschechoslowakei ,
10 Äquatorialguinea, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Elfenbeinküste, Gabun, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun , Kenia, Kongo, Madagaskar, Mali , Mauretanien, Mauretius, Mosambik,
Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Swasiland, Tansania, Tschad, Togo, Zaire, Zentrala
frikanische Republik.

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 der Kommission (ABl .
Nr. L 134 vom 28 . 5 . 1977, S. 53), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3049/89
(ABl . Nr. L 292 vom 11 . 10 . 1989, S. 10), bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2707/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Malz

erzeugnissen führt zur Festsetzung der Erstattung in einer
Höhe, die den Unterschied zwischen den Preisen in der
Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen ausgleichen
soll .

Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung bei
Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (6), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 0,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt werden ;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, /

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3577/90 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
die Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3) sind die Erstattungen unter Berück
sichtigung der jeweiligen Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung einerseits des verfügbaren Getreides und
seines Preises in der Gemeinschaft und andererseits der
Preise für Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem
Weltmarkt festzusetzen. Nach dem gleichen Artikel ist
außerdem auf den Getreidemärkten eine ausgeglichene
Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsströme zu gewährleisten . Ferner
sind der wirtschaftliche Aspekt der Ausfuhren und die
Notwendigkeit zu berücksichtigen, Störungen auf dem
Markt der Gemeinschaft zu vermeiden .

In der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom 29.
Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr und die
Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungserzeug- -
nissen (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1906/87 (i), sind die besonderen Kriterien genannt,
die bei der Berechnung der Erstattung für diese Erzeug
nisse zu berücksichtigen sind.

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei Getreide- und Reisverarbeitungs

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für in Artikel 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genanntes und der
Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 unterliegendes Malz sind
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13 . September 1991 in Kraft.(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
O ABl . Nr. L 353 vom 17. 12 . 1990, S. 23 .
(3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(4) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65.
(4 ABl. Nr. L 182 vom 3. 7. 1987, S. 49.

(6) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 201 vom 31 . 7. 1990, S. 9 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 12. September 1991
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der für Malz
anzuwendenden Erstattungen bei der Ausfuhr

(ECU/ Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1107 10 19 000 100,00
1107 10 99 000 112,00
1107 20 00 000 130,00

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen
und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr.
3846/87 der Kommission (ABl . Nr. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1 )
bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2708/91 DER KOMMISSION
vom 12. September 1991

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1806/89 (2), insbesondere auf Artikel 17 Absatz
2 vierter Unterabsatz erster Satz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1431 /76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und über die Kriterien für die Festsetzung der Erstat
tungsbeträge (3) müssen die Erstattungen festgesetzt
werden unter Berücksichtigung der Lage und der voraus
sichtlichen Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und
Bruchreis und deren Preisen in der Gemeinschaft einer
seits und der Preise für Reis und Bruchreis auf dem Welt
markt andererseits . Nach dem gleichen Text ist es eben
falls wichtig, auf den Reismärkten eine ausgeglichene
Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsströme sicherzustellen . Ferner ist
es wichtig, dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt der künf
tigen Ausfuhren sowie dem Interesse an der Vermeidung
von Marktstörungen in der Gemeinschaft Rechnung zu
tragen .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1361 /76 der Kommission (4)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr fest
gesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminderung
bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird, wenn
der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruchreis
diese Höchstmenge übersteigt.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1431 /76 hat in Artikel 3 die
besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der Berechnung
der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis und Bruchreis
zu berücksichtigen sind.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der

Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim
mung notwendig machen .

Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref
fende Erzeugnis vorzusehen .

Die Erstattung muß mindestens einmal im Monat festge
setzt werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge
ändert werden.

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu erlauben, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden , ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungsköeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (*), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2205/90 (6),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungskurs,
der sich auf den Durchschnitt der im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Reihe C, in einem
bestimmten Zeitraum veröffentlichten Ecu-Umrech
nungskurse stützt und auf den der im voraufgehenden
Gedankenstrich genannte Koeffizient angewandt wird.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarkts und insbesondere auf die Notie
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 , ausge
nommen die in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verord
nung (EWG) Nr. 1418/76 genannten Erzeugnisse im
ursprünglichen Zustand werden wie im Anhang ange
geben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13 . September 1991 in Kraft.
(') ABl . Nr. L 166 vom 25. 6. 1976, S. 1 .
Q ABl. Nr. L 1 77 vom 24. 6. 1989, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 166 vom 25. 6. 1976, S. 36 .
M ABl. Nr. L 154 vom 15 . 6. 1976, S. 11 .

O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(<) ABl . Nr. L 201 vom 31 . 7 . 1990, S. 9 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 12. September 1991
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission



13. 9 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/49

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. September 1991 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Reis und Bruchreis

(ECU / Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag

1006 20 11 000 — —

1006 20 13 000 01 152,20

1006 20 15 000 01 152,20

1006 20 17 000 — —

1006 20 92 000 — —

1006 20 94 000 01 152,20

1006 20 96 000 01 152,20

1006 20 98 000 — —

1006 30 21 000 — —

1006 30 23 000 01 152,20

1006 30 25 000 01 152,20

1006 30 27 000 — —

1006 30 42 000 — —

1006 3044 000 01 152,20

1006 30 46 000 01 152,20

1006 30 48 000 — —

1006 30 61 100 01 190,25
l 05 196,25

06 201,25
\ 09 196,25

12 201,25
13 190,25

1006 30 61 900 — —

1006 30 63 100 01 190,25
05 196,25
06 201,25
09 196,25
12 201,25
13 190,25

1006 30 63 900 01 190,25
13 190,25

1006 30 65 100 01 190,25
05 196,25
06 201,25
09 196,25
12 201,25
13 190,25

1006 30 65 900 01 190,25
13 190,25

1006 30 67 100 — —

1006 30 67 900 — —
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(ECU / Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Ersta ttungsbetrag

1006 30 92 100 01 190,25
05 196,25
06 201,25

I 09 196,25
I 12 201,25
I 13 190,25

1006 30 92 900 01 190,25
I 13 190,25

15 187,00

1006 30 94 100 01 190,25
05 196,25
06 201,25

! 09 196,25
12 201,25

I 13 190,25

1006 30 94 900 01 190,25
l 13 190,25

15 180,00

1006 30 96 100 01 190,25
05 196,25
06 201,25

l 09 196,25
12 201,25
13 190,25

1006 30 96 900 01 190,25
13 190,25
15 180,00

1006 30 98 100 — —

1006 30 98 900 — —

1006 40 00 000 — —

(') Folgende Bestimmungen sind vorgesehen :
01 Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, die Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d'Italia,
02 Drittländer, mit Ausnahme von Österreich, Liechtenstein , der Schweiz und der Gebiete der Gemeinden

Livigno und Campione d'Italia,
03 die Zone I,
04 Drittländer, mit Ausnahme von Österreich , Liechtenstein, der Schweiz, der Gebiete der Gemeinden Livigno
und Campione d'Italia und den Ländern der Zone I,

05 die Zonen I, II, III und VI,
06 die Zonen IV a), IV b), V a), VII c) und VIII, mit Ausnahme von Surinam, Guyana und Madagaskar,
08 die Zone VI,
09 die Kanarischen Inseln , Ceuta und Melilla,
10 die Zone V a),
11 die Zone VII c),
12 Kanada,
13 die Bestimmungen, genannt in Artikel 34 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission (ABl. Nr. L

351 vom 14. 12. 1987, S. 1 ),
14 die Zone VIII, mit Ausnahme von Surinam, Guyana und Madagaskar,
15 Die Zonen I , II , III , IV, V, VI und VIII, mit Ausnahme von Surinam, Guyana und Madagaskar.

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 der Kommission (ABl .
Nr. L 134 vom 28 . 5. 1977, S. 53), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3049/89
(ABl. Nr. L 292 vom 11 . 10 . 1989, S. 10), bestimmt sind.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 18 . Juni 1991
über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen

(91 /477/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission ('),

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

In Artikel 8a des Vertrages ist vorgesehen, daß der
Binnenmarkt spätestens am 31 . Dezember 1992 verwirk
licht sein muß. Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß
den Bestimmungen des Vertrages gewährleistet ist.

kontrollen der beförderten Gegenstände unter anderem
eine Angleichung des Waffenrechts voraussetzt.

Die Aufhebung der Kontrollen des Waffenbesitzes an den
innergemeinschaftlichen Grenzen erfordert eine wirksame
Regelung, die innerhalb der Mitgliedstaaten die Kontrolle
des Erwerbs und des Besitzes von Feuerwaffen sowie ihres
Verbringens in einen anderen Mitgliedstaat ermöglicht.
Infolgedessen müssen die systematischen Kontrollen an
den innergemeinschaftlichen Grenzen aufgehoben
werden .

Diese Regelung wird unter den Mitgliedstaaten ein
größeres gegenseitiges Vertrauen hinsichtlich der Gewähr
leistung der öffentlichen Sicherheit schaffen, sofern sie
sich auf teilweise harmonisierte Rechtsvorschriften
gründet. Hierfür sind Feuerwaffen in Kategorien einzu
teilen, bei denen Erwerb und Besitz durch Privatpersonen
entweder verboten oder aber erlaubnis- oder melde
pflichtig sind.

Der Europäische Rat hat sich auf seiner Tagung vom 25.
und 26. Juni 1984 in Fontainebleau die Aufhebung aller
Polizei- und Zollformalitäten an den innergemeinschaft
lichen Grenzen ausdrücklich zum Ziel gesetzt.

Die vollständige Abschaffung der Kontrollen und Forma
litäten an den innergemeinschaftlichen Grenzen setzt
voraus, daß bestimmte grundsätzliche Bedingungen erfüllt
sind. Die Kommission hat in ihrem Weissbuch „Die
Vollendung des Binnenmarktes" ausgeführt, daß die
Abschaffung der Personenkontrollen und der Sicherheits

Es empfiehlt sich, das Mitnehmen von Waffen beim
Uberschreiten der Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten
grundsätzlich zu untersagen ; Ausnahmen von diesem
Verbot sollen nur dann zulässig sein, wenn es ein
Verfahren gibt, aufgrund dessen die Mitgliedstaaten
darüber unterrichtet sind, daß eine Feuerwaffe in ihr
Gebiet eingeführt wird.

Für Jagd und Sportwettkämpfe erscheinen jedoch weniger
strenge Vorschriften angezeigt, damit die Freizügigkeit
nicht stärker als nötig behindert wird.

Diese Richtlinie läßt das Recht der Mitgliedstaaten,
Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen Waffenhan
dels zu treffen, unberührt —

(') ABl . Nr. C 235 vom 1 . 9 . 1987, S. 8 , und
ABl . Nr. C 299 vom 28 . 11 . 1989, S. 6.

(2) ABl . Nr. C 231 vom 17. 9 . 1990, S. 69, und
ABl. Nr. C 158 vom 17. 6. 1991 , S. 89 .

(3) ABl . Nr. C 35 vom 8 . 2. 1988 , S. 5 .
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN : können die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer waffen
rechtlichen Regelungen strengere Vorschriften erlassen,
als in dieser Richtlinie vorgesehen.

KAPITEL 2

Harmonisierung des Feuerwaffenrechts

Artikel 4

Jeder Mitgliedstaat macht die Ausübung der Tätigkeit des
Waffenhändlers in seinem Gebiet zumindest bei den
Waffen der Kategorien A und B von einer Zulassung
abhängig, der zumindest eine Prüfung der persönlichen
und beruflichen Zuverlässigkeit des Waffenhändlers
zugrunde liegt. Bei juristischen Personen bezieht sich die
Prüfung auf den Unternehmensleiter. Bei den Waffen der
Kategorien C und D sehen die Mitgliedstaaten, in denen
die Tätigkeit eines Waffenhändlers nicht von einer Zulas
sung abhängig ist, eine Meldepflicht vor.
Die Waffenhändler sind gehalten, ein Waffenbuch zu
führen, in das alle Feuerwaffeneingänge und -ausgänge
bei den Waffen der Kategorien A, B und C mit allen zur
Identifikation der Waffe erforderlichen Angaben, insbe
sondere über das Modell, das Fabrikat, das Kaliber und
die Herstellungsnummer sowie Name und Anschrift des
Lieferers und des Erwerbers eingetragen werden . Die
Mitgliedstaaten kontrollieren in regelmäßigen Zeitab
ständen, ob diese Verpflichtung von den Waffenhändlern
eingehalten wird. Dieses Waffenbuch wird vom Waffen
händler über einen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt,
und zwar auch nach Einstellung des Waffenhandels.

Artikel 5

Unbeschadet des Artikels 3 gestatteten die Mitgliedstaaten
den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen der Kater
gorie B nur Personen, die dafür eine Rechtfertigung
anführen können und außerdem

a) 18 Jahre alt sind, außer bei Vorliegen einer Sonderge
nehmigung für Jäger und Sportschützen ;

b) sich selbst, die öffentliche Ordnung und die öffent
liche Sicherheit aller Voraussicht nach nicht
gefährden.

Unbeschadet des Artikels 3 gestatten die Mitgliedstaaten
den Besitz von Feuerwaffen der Kategorien C und D nur
Personen, welche die unter dem Buchstaben a) genannten
Voraussetzungen erfüllen .
Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung für den
Besitz der Waffen entziehen, wenn eine der in Buchstabe
b) genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist.
Die Mitgliedstaaten dürfen den in ihrem Gebiet ansäs
sigen Personen den Besitz einer in einem anderen
Mitgliedstaat erworbenen Waffe nur dann verbieten, wenn
sie den Erwerb der gleichen Waffe im eigenen Gebiet
untersagen.

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um den Erwerb und den Besitz von Feuer
waffen und Munitionsarten der Kategorie A zu verbieten.
Die zuständigen Behörden können in Sonderfällen
Genehmigungen für die genannten Feuerwaffen und

KAPITEL 1

Anwendungsbereich

Artikel 1

(1 ) Im Sinne dieser Richtlinie gelten als „Waffen" und
»Feuerwaffen" die in Anhang I definierten Gegenstände.
Abschnitt II desselben Anhangs enthält eine Einteilung
und Definition der Feuerwaffen .

(2) Im Sinne dieser Richtlinie gilt als „Waffenhändler"
jede natürliche oder juristische Person, deren Beruf oder
Gewerbe ganz oder teilweise darin besteht, daß sie Feuer
waffen herstellt, damit Handel treibt oder diese tauscht,
vermietet, repariert oder umbaut.

(3) Im Sinne dieser Richtlinie gilt jeder als Ansässiger
des Landes, das in der Anschrift erscheint, die in einem
Wohnsitznachweis — z.B. dem Reisepass oder dem
Personalausweis — vermerkt ist, der bei einer Kontrolle
des Waffenbesitzes oder beim Erwerb von Waffen den
Behörden eines Mitgliedstaates oder einem Waffen
händler vorgelegt wird.

(4) Der Europäische Feuerwaffenpaß ist ein Dokument,
das einer Person, die rechtmäßiger Inhaber oder Benutzer
einer Feuerwaffe wird, auf Antrag von den Behörden der
Mitgliedstaaten ausgestellt wird. Seine Gültigkeitsdauer
beträgt höchstens fünf Jahre. Diese Gültigkeitsdauer kann
verlängert werden . Sind in diesen Paß ausschließlich
Feuerwaffen der Kategorie D eingetragen, so beträgt die
Gültigkeitsdauer höchstens zehn Jahre. Der Feuerwaf
fenpaß enthält die in Anhang II vorgesehenen Angaben.
Er ist ein personengebundenes Dokument, in dem die
Feuerwaffe(n) eingetragen ist (sind), die sein Inhaber
besitzt bzw. benutzt. Der Benutzer der Feuerwaffe muß
den Waffenpaß stets mit sich führen. Änderungen des
Besitzverhältnisses oder der Merkmale der Waffe sowie
deren Verlust oder Entwendung werden im Waffenpaß
vermerkt.

Artikel 2

( 1 ) Diese Richtlinie steht der Anwendung der einzel
staatlichen Bestimmungen über das Führen von Waffen,
das Jagdrecht und über Sportschützenwettkämpfe nicht
entgegen.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für den Erwerb und den
Besitz von Waffen und Munition gemäß dem einzelstaat
lichen Recht durch die Streitkräfte, die Polizei und die
öffentlichen Dienste oder durch Waffensammler und mit
Waffen befaßte kulturelle und historische Einrichtungen,
die von dem Mitgliedstaat, in dessen Gebiet sie ansässig
sind, als solche anerkannt sind. Sie gilt ebensowenig für
das gewerbliche Verbringen von Kriegswaffen und -muni
tion .

Artikel 3

Vorbehaltlich der Rechte, die den Ansässigen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 1 2 Absatz 2 zustehen,
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Munitionsarten erteilen, sofern die öffentliche Ordnung
und Sicherheit dem nicht entgegenstehen.

Artikel 7

( 1 ) Eine Feuerwaffe der Kategorie B darf im Gebiet
eines Mitgliedstaates nicht ohne dessen Genehmigung
erworben werden .

Diese Genehmigung darf einer in einem anderen
Mitgliedstaat ansässigen Person nicht ohne vorherige
Zustimmung dieses Staates erteilt werden .

(2) Der Besitz einer Feuerwaffe der Kategorie B ist im
Gebiet eines Mitgliedstaates nur mit dessen Genehmi
gung zulässig. Ist der Besitzer der Waffe in einem
anderen Mitgliedstaat ansässig, so ist dieser zu unter
richten .

(3) Die Genehmigung des Erwerbs und des Besitzes
einer Feuerwaffe der Kategorie B kann durch ein und
dieselbe Verwaltungsentscheidung erfolgen.

Artikel 8

( 1 ) Der Besitz einer Feuerwaffe der Kategorie C ist nur
zulässig, wenn der Besitzer ihn den Behörden des
Mitgliedstaates gemeldet hat, in dem sich die Feuerwaffe
befindet.

Die Mitgliedstaaten sehen vor, daß alle gegenwärtig in
ihrem Gebiet befindlichen Feuerwaffen der Kategorie C
innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der einzelstaat
lichen Vorschriften, die sie zur Umsetzung dieser Richt
linie erlassen , angemeldet werden müssen .

(2) Jeder Verkäufer, jeder Waffenhändler und jede
Privatperspn melden den Behörden des Mitgliedstaates
jeden Verkauf oder jede Aushändigung einer Feuerwaffe
der Kategorie C unter Angabe der Daten zur Identifizie
rung des Erwerbers und der Feuerwaffe. Ist der Erwerber
in einem anderen Mitgliedstaat ansässig, so wird dieser
von dem Mitgliedstaat, in dem der Erwerb stattgefunden
hat, und von dem Erwerber selbst unterrichtet.

(3) Falls ein Mitgliedstaat Erwerb und Besitz einer
Feuerwaffe der Kategorien B, C oder D in seinem Gebiet
untersagt oder von einer Zulassung abhängig macht, so
unterrichtet er die übrigen Mitgliedstaaten davon ; diese
bringen bei der Erteilung eines Europäischen Feuerwaf
fenpasses für eine solche Waffe im Hinblick auf Artikel
12 Absatz 2 einen ausdrücklichen Vermerk an .

Artikel 9

( 1 ) Eine Feuerwaffe der Kategorien A, B und C kann
unter Beachtung der Anforderungen der Artikel 6, 7 und
8 einer Person ausgehändigt werden, auch wenn sie nicht
in dem betreffenden Mitgliedstaat ansässig ist, und zwar
— einem Erwerber, der die Genehmigung nach Artikel

11 erhalten hat, die Verbringung in sein Wohnsitz
land selbst vorzunehmen ;

— einem Erwerber, der eine schriftliche Erklärung, daß
er sie in dem Erwerbsmitgliedstaat zu halten beabsich

tigt, sowie eine Rechtfertigung hierfür vorlegt, sofern
er die dort geltenden gesetzlichen Voraussetzungen
für den Waffenbesitz erfüllt.

(2) Die Mitgliedstaaten können nach von ihnen festzu
legenden Modalitäten die vorübergehende Aushändigung
von Feuerwaffen genehmigen .

i Artikel 10
Für den Erwerb und den Besitz von Munition gilt die
gleiche Regelung wie für die Feuerwaffen, für die diese
Munition geeignet ist.

KAPITEL 3

Formalitäten für den Verkehr mit Waffen in der
Gemeinschaft

Artikel 11

( 1 ) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 12
dürfen Feuerwaffen nur dann von einem Mitgliedstaat in
einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, wenn das
Verfahren der nachstehenden Absätze eingehalten wird.
Diese Bestimmungen gelten auch im Falle der Verbrin
gung von Feuerwaffen im Versandhandel.

(2) Bei der Verbringung von Feuerwaffen in einen
anderen Mitgliedstaat teilt der Betreffende vor jeder
Beförderung dem Mitgliedstaat, in dem sich diese Waffen
befinden, folgendes mit :
— Name und Anschrift des Verkäufers oder Uberlassers
und des Käufers oder Erwerbers oder gegebenenfalls
des Eigentümers ;

— genaue Angabe des Ortes, an den diese Waffen
versandt oder befördert werden ;

— die Anzahl der Waffen, die Gegenstand des Versands
oder der Beförderung sind ;

— die zur Identifikation der Waffe erforderlichen
Angaben sowie ferner die Angabe, daß die Feuerwaffe
gemäß den Bestimmungen des Ubereinkommens vom
1 . Juli 1969 über die gegenseitige Anerkennung der
Beschußzeichen für Handfeuerwaffen kontrolliert
worden ist ;

— das Beförderungsmittel ;
— den Absendetag und den voraussichtlichen
Ankunftstag.

Die unter den beiden letzten Gedankenstrichen
genannten Angaben können unterbleiben, wenn die
Verbringung zwischen Waffenhändlern erfolgt.

Der Mitgliedstaat prüft die Umstände, unter denen die
Verbringung stattfindet, insbesondere nach Sicherheitsge
sichtspunkten.

Genehmigt der Mitgliedstaat die betreffende Verbringung,
so stellt er einen Erlaubnisschein aus, der alle in Unterab
satz 1 genannten Angaben enthält. Der Schein muß die
Feuerwaffen bis zu ihrem Bestimmungsort begleiten ; er
ist auf Verlangen der Behörden der Mitgliedstaaten jeder
zeit vorzuzeigen .
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(3) Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten können durch
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung einzel
staatlicher Dokumente eine flexiblere Regelung für den
Verkehr mit Feuerwaffen in ihren Gebieten vorsehen .

Artikel 13

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Bestimmungs
mitgliedstaat alle ihm zur Verfügung stehenden zweck
dienlichen Informationen über endgültige Feuerwaffenbe
förderungen .

(2) Die Informationen, die die Mitgliedstaaten gemäß
dem Verfahren nach Artikel 1 1 über die Verbringung von
Feuerwaffen und nach Artikel 7 Absatz 2 sowie Artikel 8
Absatz 2 über Erwerb und Besitz dieser Waffen durch
Nichtansässige erhalten, werden spätestens bei der
Verbringung dem Bestimmungsmitgliedstaat und gegebe
nenfalls spätestens bei der Verbringung den Durchfuhr
mitgliedstaaten übermittelt.

(3) Die Mitgliedstaaten errichten zur Durchführung
dieses Artikels bis zum 1 . Januar 1993 Informationsnetze
zum Nachrichtenaustausch. Sie benennen den übrigen
Mitgliedstaaten und der Kommission die einzelstaatlichen
Behörden, die damit beauftragt sind, die Informationen zu
sammeln und weiterzugeben und die Formalitäten nach
Artikel 11 Absatz 4 vorzunehmen.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Vorschriften zum Verbot des Verbringens in ihr Gebiet
— einer Feuerwaffe außer in den Fällen nach den Arti
keln 11 und 12 und vorbehaltlich der Einhaltung der
dort vorgesehenen Bedingungen ;

— einer anderen Waffe als einer Feuerwaffe, es sei denn,
daß die innerstaatlichen Vorschriften des betreffenden
Mitgliedstaates dies zulassen .

(3) Außer bei Kriegswaffen, die nach Artikel 2 Absatz 2
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen
sind, kann jeder Mitgliedstaat Waffenhändlern das Recht
einräumen, ohne vorherige Genehmigung im Sinne des
Absatzes 2 Feuerwaffen von seinem Gebiet zu einem in
einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Waffenhändler zu
verbringen. Er stellt zu diesem Zweck eine Genehmigung
aus, die eine Gültigkeitsdauer von höchstens drei Jahren
hat und jederzeit durch eine mit Gründen versehene
Entscheidung ausgesetzt oder aufgehoben werden kann.
Ein Dokument, das auf diese Genehmigung Bezug
nimmt, muß die Feuerwaffen bis zu ihrem Bestim
mungsort begleiten ; es ist auf Verlangen der Behörden
der Mitgliedstaaten vorzuweisen.

Die Waffenhändler teilen den Behörden des Abgangsmit
gliedstaates und des Bestimmungsmitgliedstaates späte
stens bei der Verbringung alle Auskünfte gemäß Absatz 2
Unterabsatz 1 mit.

(4) Jeder Mitgliedstaat leitet den anderen Mitglied
staaten ein Verzeichnis der Feuerwaffen zu, bei denen die
Genehmigung zur Verbringung in sein Gebiet nicht ohne
seine Zustimmung erteilt werden darf.
Diese Feuerwaffenverzeichnisse werden den Waffenhänd
lern zugestellt, die im Rahmen des Verfahrens nach
Absatz 3 eine Genehmigung zur zustimmungsfreien
Verbringung der Feuerwaffen erhalten haben.

Artikel 12

( 1 ) Der Besitz einer Feuerwaffe während einer Reise
durch zwei oder mehrere Mitgliedstaaten ist nur zulässig,
wenn der Betreffende von allen diesen Mitgliedstaaten
eine Genehmigung erhalten hat, es sei denn, das
Verfahren nach Artikel 11 findet Anwendung.

Die Mitgliedstaaten können diese Genehmigung für eine
verlängerbare Höchstdauer von einem Jahr für eine oder
mehrere Reisen erteilen . Sie wird in den Europäischen
Feuerwaffenpaß eingetragen, den der Reisende auf
Verlangen der Behörden der Mitgliedstaaten vorzeigen
muß.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Jäger und Sport
schützen, die durch zwei oder mehrere Mitgliedstaaten
reisen, um an einer Jagd teilzunehmen oder ihrem Sport
nachzugehen, ohne Zustimmung eine oder mehrere
Feuerwaffen der Kategorien C oder D (Jäger) bzw. der
Kategorien B, C oder D (Sportschützen) mitführen, sofern
sie den für diese Waffe(n) ausgestellten Europäischen
Feuerwaffenpaß besitzen und den Grund ihrer Reise
nachweisen können, z. B. durch Vorlage einer Einladung.

Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn das Reiseziel
ein Mitgliedstaat ist, der gemäß Artikel 8 Absatz 3 den
Erwerb und den Besitz der betreffenden Waffe untersagt
oder von einer Zulassung abhängig macht ; in diesem Fall
ist ein besonderer Vermerk in den Europäischen Feuer
waffenpaß einzutragen .

Im Rahmen des Berichts gemäß Artikel 17 prüft die
Kommission im Benehmen mit den Mitgliedstaaten auch
die Ergebnisse der Anwendung von Unterabsatz 2, insbe
sondere hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die öffent
liche Ordnung und die Sicherheit.

KAPITEL 4

Schlußbestimmungen

Artikel 15

( 1 ) Die Mitgliedstaaten verstärken die Kontrollen des
Waffenbesitzes an den Außengrenzen der Gemeinschaft.
Sie wachen insbesondere darüber, daß Reisende aus Dritt
ländern, die sich in einen zweiten Mitgliedstaat begeben
wollen, die Bestimmungen des Artikels 12 einhalten .

(2) Diese Richtlinie steht Kontrollen nicht entgegen,
die von den Mitgliedstaaten oder dem Transportunter
nehmer beim Besteigen eines Verkehrsmittels durchge
führt werden .

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
Modalitäten mit, nach denen die in den Absätzen 1 und 2
genannten Kontrollen durchgeführt werden . Die
Kommission trägt diese Angaben zusammen und stellt sie
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung.
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rechtzeitig nachzukommen, daß die in dieser Richtlinie
vorgesehenen Maßnahmen spätestens am 1 . Januar 1993
zur Anwendung gelangen. Sie setzen die Kommission
und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich von den
ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen diese Vorschriften selbst auf die vorliegende
Richtlinie Bezug oder sie werden bei ihrer amtlichen
Veröffentlichung von einer entsprechenden Bezugnahme
begleitet. Die Einzelheiten dieser Bezugnahme regeln die
Mitgliedstaaten .

Artikel 19

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
über die jeweiligen einzelstaatlichen Bestimmungen,
einschließlich der Änderungen der Vorschriften für den
Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, sofern die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften strenger sind als die
zu erlassenden Mindestvorschriften. Die Kommission
übermittelt diese Angaben den anderen Mitgliedstaaten .

Artikel 16

Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die im Falle
der Mißachtung der zur Durchführung dieser Richtlinie
erlassenen Bestimmungen anzuwenden sind. Die Art der
Sanktionen muß zur Einhaltung der Bestimmungen
beitragen .

Artikel 17

Binnen fünf Jahren ab dem Zeitpunkt für die Umsetzung
dieser Richtlinie berichtet die Kommission dem Europä
ischen Parlament und dem Rat über die Lage, die sich aus
deren Anwendung ergibt, und macht gegebenenfalls
Vorschläge.

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie so

Geschehen zu Luxemburg am 18 . Juni 1991 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. WOHLFART
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; ANHANG I

I. Im Sinne dieser Richtlinie gelten als „Waffen"
— die unter Abschnitt II definierten „Feuerwaffen",;
— die „Nichtfeuerwaffen" im Sinne der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften.

II. Im Sinne dieser Richtlinie gelten als „Feuerwaffen" :
A. Gegenstände, die unter eine der folgenden Kategorien fallen, mit Ausnahme der Gegenstände, die
zwar der Definition entsprechen, jedoch aus den in Abschnitt III genannten Gründen davon ausge
schlossen sind :

Kategorie A — Verbotene Feuerwaffen
1 . Militärische Waffen und Abschußgeräte mit Sprengwirkung ;
2. vollautomatische Feuerwaffen ;

3 . als anderer Gegenstand getarnte Feuerwaffen ;
4. panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen sowie Geschosse für diese
Munition ;

5. Pistolen- und Revolvermunition mit Expansivgeschossen sowie Geschosse für diese Munition mit
Ausnahme solcher für Jagd- und Sportwaffen von Personen, die zur Benutzung dieser Waffen
befugt sind.

Kategorie B — Genehmigungspflichtige Feuerwaffen
1 . Halbautomatische Kurz-Feuerwaffen und kurze Repetier-Feuerwaffen ;
2. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung ;
3 . kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge von
weniger als 28 cm ;

4 . halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Patronen
aufnehmen kann ;

5. halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren Magazin und Patronenlager nicht mehr als drei
Patronen aufnehmen kann, deren Magazin auswechselbar ist und bei denen nicht sichergestellt ist,
daß sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen, deren Magazin und Patronen
lager mehr als drei Patronen aufnehmen kann, umgebaut werden können ;

6. lange Repetier-Feuerwaffen und halbautomatische Feuerwaffen mit glattem Lauf, deren Lauf nicht
länger als 60 cm ist ;

7. zivile halbautomatische Feuerwaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen.
Kategorie C — Meldepflichtige Feuerwaffen

1 . Andere lange Repetier-Feuerwaffen als die, die unter Kategorie B Nummer 6 aufgeführt sind ;
2. lange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen ;
3 . andere halbautomatische Lang-Feuerwaffen als die, die unter Kategorie B Nummern 4 bis 7 aufge
führt sind ;

4. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit Randfeuerzündung, ab einer Gesamtlänge von 28
cm.

Kategorie D — Sonstige Feuerwaffen
Lange Einzellader-Feuerwaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen .

B. die wesentlichen Teile dieser Feuerwaffen :

Schließmechanismus, Patronenlager und Lauf der Feuerwaffen als getrennte Gegenstände fallen unter
die Kategorie, in der die Feuerwaffe, zu der sie gehören sollen, eingestuft wurde.

III. Im Sinne dieses Anhangs sind nicht in die Definition der Feuerwaffen einbezogen Gegenstände, die der
Definition zwar entsprechen, die jedoch
a) mit technischen Verfahren, deren Wirksamkeit von einer amtlichen Stelle verbürgt wird oder die von
einer solchen Stelle anerkannt sind, endgültig unbrauchbar gemacht wurden ;

b) zu Alarm-, Signal- und Rettungszwecken, zu Schlachtzwecken, für das Harpunieren gebaut oder für
industrielle und technische Zwecke bestimmt sind, sofern sie nur für diese Verwendung eingesetzt
werden können ;

c) als antike Waffen oder Reproduktionen davon gelten, sofern sie nicht unter die obigen Kategorien
fallen und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften unterliegen.

Bis zur Koordinierung auf Gemeinschaftsebene dürfen die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen einzelstaat
lichen Rechtsvorschriften auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Feuerwaffen anwenden.



13. 9 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 256/57

IV. Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck
a) „kurze Feuerwaffe" eine Feuerwaffe , deren Lauf nicht länger als 30 cm ist und deren Gesamtlänge 60
cm nicht überschreitet ;

b) „lange Feuerwaffe" alle Feuerwaffen, die keine kurzen Feuerwaffen sind ;
c) »vollautomatische Waffe" eine Feuerwaffe, die nach Abgabe eines Schusses selbsttätig erneut schußbe
reit wird und bei der durch einmalige Betätigung des Abzugs mehrere Schüsse abgegeben werden
können ;

d) „halbautomatische Waffe" eine Feuerwaffe, die nach Abgabe eines Schusses erneut schußbereit wird
und bei der durch einmalige Betätigung des Abzugs jeweils nur ein Schuß abgegeben werden kann ;

e) „Repetierwaffe" eine Feuerwaffe, bei der nach Abgabe eines Schusses über einen Mechanismus Muni
tion aus einem Magazin von Hand in den Lauf nachgeladen wird ;

f) „Einzelladerwaffe" eine Feuerwaffe ohne Magazin, die vor jedem Schuß durch Einbringen der Muni
tion in das Patronenlager oder eine Lademulde von Hand geladen wird ;

g) „panzerbrechende Munition" Munition für militärische Zwecke mit Hartkerngeschoß ;
h) „Sprengsatzmunition" Munition für militärische Zwecke mit einem Geschoß, dessen Ladung beim
Aufschlag explodiert ;

i) „Brandsatzmunition" Munition für militärische Zwecke mit einem Geschoß, dessen Ladung aus
einem chemischen Gemisch sich bei Luftkontakt oder beim Aufschlag entzündet.
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ANHANG II

EUROPÄISCHER FEUERWAFFENPASS

Der Paß muß enthalten :

a) die Kenndaten über den Besitzer,
b) die Kenndaten über die Feuerwaffe(n) einschließlich der Kategorie im Sinne dieser Richtlinie,
c) die Geltungsdauer des Passes,
d) Platz für Angaben des Mitgliedstaates, der den Schein ausgestellt hat (Art der Genehmigungen, Bezugsan
gaben usw.),

e) Platz für Angaben der übrigen Mitgliedstaaten (Einfuhrgenehmigungen u.s.w.),
f) folgenden Vermerk :

„Dieser Paß erlaubt Reisen mit einer darin genannten Waffe bzw. mehreren Waffen der Kategorien B, C
oder D in einen anderen Mitgliedstaat nur, wenn die Behörden dieses Mitgliedstaates dafür die Erlaubnis
bzw. jeweils eine Erlaubnis erteilt haben. Die jeweilige Erlaubnis kann in den Paß eingetragen werden.
Eine solche Erlaubnis ist jedoch grundsätzlich nicht erforderlich, wenn eine Reise mit einer Waffe der
Kategorie C oder D zur Ausübung der Jagd oder mit einer Waffe der Kategorie B, C oder D zur Teil
nahme an einem sportlichen Wettkampf unternommen wird ; Voraussetzung ist, daß der Betreffende im
Besitz des Waffenpasses ist und den Grund der Reise nachweisen kann."
Hat ein Mitgliedstaat den übrigen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 3 mitgeteilt, daß der Besitz
bestimmter Feuerwaffen der Kategorien B, C oder D untersagt oder genehmigungspflichtig ist, so ist einer
der folgenden Vermerke anzubringen :
„Es ist verboten, mit dieser Waffe [Identifizierung] nach [betreffende Mitgliedstaaten] zu
reisen."

„Vor einer Reise nach [betreffende Mitgliedstaaten] mit dieser Waffe [Identifizierung] ist eine
Erlaubnis einzuholen ."
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BESCHLUSS DES RATES

vom 8. Juli 1991
über die vorläufige Anwendung der Vereinbarten Niederschrift zur Änderung
des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem

Königreich Thailand über den Handel mit Textilwaren

(91 /478/EWG)

empfiehlt es sich, die Vereinbarte Niederschrift vom 26.
September 1990 mit Wirkung vom 26. September 1990
vorläufig anzuwenden, vorausgesetzt, daß das Königreich
Thailand die Vereinbarte Niederschrift ebenfalls vorläufig
anwendet —

BESCHLIESST :

Artikel 1

Die Vereinbarte Niederschrift vom 26. September 1990
zur Änderung des Abkommens zwischen der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich
Thailand über den Handel mit Textilwaren wird in der
Gemeinschaft mit Wirkung vom 26 . September 1990
vorläufig angewandt, bis die zum Abschluß der Verein
barten Niederschrift erforderlichen Verfahren durchge
führt sind, vorausgesetzt, daß das Königreich Thailand die
Vereinbarte Niederschrift ebenfalls vorläufig anwendet.
Der Wortlaut der Vereinbarten Niederschrift ist diesem
Beschluß beigefügt.

Artikel 2

Die Kommission wird ersucht, die Zustimmung der
Regierung des Königreichs Thailand zur vorläufigen
Anwendung der in Artikel 1 genannten Vereinbarten
Niederschrift einzuholen und den Rat entsprechend zu
unterrichten .

Geschehen zu Brüssel am 8. Juli 1991 .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das am 28. Juni 1986 paraphierte Abkommen zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem
Königreich Thailand über den Handel mit Textilwaren
wird seit dem 1 . Januar 1987 im Vorgriff auf die Durch
führung der für seinen Abschluß erforderlichen Verfahren
vorläufig angewandt, und zwar, was die Gemeinschaft
anbelangt, entsprechend dem Beschluß 87/460/EWG (').

In einer Vereinbarten Niederschrift vom 21 . April 1988
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
dem Königreich Thailand (2) haben die Vertragsparteien
die Einführung zusätzlicher vorbehaltener Höchstmengen
für die Kategorien 4 und 5 beschlossen .

Im Hinblick auf die Einführung des Harmonisierten
Systems ist in dem Textilhandelsabkommen von 1986 die
Möglichkeit vorgesehen, mengenmäßige Anpassungen der
Höchstmengen für bestimmte Kategorien vorzunehmen.

Als Ergebnis von Konsultationen zwischen der Gemein
schaft und Thailand haben die Vertragsparteien am 26.
September 1990 eine Vereinbarte Niederschrift para
phiert, wonach die zusätzlichen vorbehaltenen Höchst
mengen mit den im Textilhandelsabkommen festgelegten
normalen Höchstmengen für Waren der Kategorien 4
und 5 zusammengefaßt werden .

Bis zur Durchführung der für den Abschluß des Abkom
mens und der Vereinbarten Niederschriften vom 25 . März
1988 (3) und 21 . April 1988 erforderlichen Verfahren

Im Namen des Rates

Der Präsident

W. KOK

(') ABl. Nr. L 255 vom 5. 9. 1987, S. 127.
O ABL Nr. L 95 vom 8 . 4. 1989, S. 30.
O ABl. Nr. L 95 vom 8. 4. 1989, S. 28 .
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VEREINBARTE NIEDERSCHRIFT

1 . Die Delegationen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Königreichs Thailand
tagten vom 24. bis 26. September 1990 in Brüssel gemäß Artikel 16 des am 28 . Juni 1986
paraphierten und seit dem 1 . Januar 1987 vorläufig angewandten Abkommens über den
Handel mit Textilwaren , um den thailändischen Antrag auf Änderung der am 21 . April 1988
von beiden Vertragsparteien unterzeichneten Vereinbarten Niederschrift zu prüfen.

2. Die Vertragsparteien kamen überein, mit Wirkung vom 1 . Januar 1989 die Unterscheidung
zwischen den unmittelbar geltenden Höchstmengen für die Kategorien 4 und 5 gemäß
Anhang II des vorgenannten Abkommens und den zwischen den Vertragsparteien am 21 .
April 1988 vereinbarten zusätzlichen vorbehaltenen Mengen für die genannten Kategorien
aufzuheben .

3 . Nach Zusammenfassung der unmittelbar geltenden Höchstmengen und der zusätzlichen
vorbehaltenen Mengen für die Kategorien 4 und 5 ergeben sich folgende unmittelbare
Höchstmengen für diese Kategorien gemäß dem geänderten Anhang II zum Abkommen :

Kategorie Einheit Jahr Höchstmenge

4 1 000 Stück 1989 18 489

\ 1990 19 436

1991 20 434

5 1 000 Stück 1989 13 098

1990 13 790

1991 14 518

Brüssel, den 26. September 1990

Leiter der Delegation der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

Leiter der Delegation des
Königreichs Thailand
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